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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §21;

BAO §22;

BAO §23;

EStG 1972 §4 Abs4;

KStG 1966 §8;

UStG 1972 §12 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Anwendbarkeit der Judikatur über Verträge zwischen nahen Angehörigen (Familienverträge) im Rahmen der

Beweiswürdigung auf die Frage der Zugehörigkeit des Ausbaus einer Wohnung über von der GmbH (Familien-GmbH)

von ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer als Hauseigentümer gemieteten Geschäftsräumlichkeiten, die von dessen

Tochter, welche kurze Zeit Dienstnehmer der GmbH war, durch Jahre bewohnt wurde, zum Betriebsvermögen der

GmbH (Bauwerber war der Hauseigentümer, auf den auch der Großteil der Rechnungen lautete).
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